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5. Abschnitt

Privatdozentinnen und Privatdozenten, Habilitation, emeritierte

Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie

Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren im Ruhestand

§ 102. Privatdozentinnen und Privatdozenten

§ 103. Habilitation

§ 104. Emeritierte Universitätsprofessorinnen und

Universitätsprofessoren sowie Universitätsprofessorinnen und

Universitätsprofessoren im Ruhestand

6. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 105. Gewissensfreiheit und Forschungsfreiheit

§ 106. Verwertung von geistigem Eigentum

IV. Teil

Personalrecht

§ 107. Ausschreibung und Aufnahme

§ 108. Rechtsgrundlage der Arbeitsverhältnisse
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§ 108a. Gesetzliche Sonderregelung für Angehörige von Einrichtungen

für Gerichtliche Medizin

§ 109. Dauer der Arbeitsverhältnisse

§ 110. Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Arbeitsruhe

für das wissenschaftliche und künstlerische

Universitätspersonal

§ 111. Gesetzliche Sonderregelungen zur Arbeitsruhe für das

allgemeine Universitätspersonal

§ 112. Arbeitsinspektion

§ 113. Erweiterter Kündigungs- und Entlassungsschutz

§ 114. Übernahme von öffentlichen Ämtern

§ 115. Pensionskassensystem und betriebliche Kollektivversicherung

V. Teil

Strafbestimmungen

§ 116.  

§ 116a. Ghostwriting

VI. Teil

Liegenschaften, Bauwerke, Räumlichkeiten

§ 117. Raumnutzung

§ 118. Mietrechte an Objekten der BIG und anderer Eigentümer

§ 118a. Immobilienbewirtschaftung der Universitäten

(Anm.: § 118b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 93/2021)

(Anm.: VII. Teil samt § 119 aufgehoben durch Art. 6 Z 1, BGBl. I Nr.

52/2023)

VIII. Teil

Übergangs- und Schlussbestimmungen

1. Abschnitt

Implementierung der neuen Organisation

§ 120. Gründungskonvent

§ 121. Implementierungsschritte

2. Abschnitt

Organisation

§ 122. Überleitung der Universitätsangehörigen gemäß UOG 1993 und

KUOG

§ 123. Übergangsbestimmungen für Berufungskommissionen,

Habilitationskommissionen und besondere

Habilitationskommissionen

§ 123a.

und

§ 123b.

Übergangsbestimmungen für die Errichtung einer

Medizinischen Fakultät
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3. Abschnitt

Studienrecht

§ 124.  

(Anm.: § 124a. aufgehoben durch BGBl. I Nr. 129/2017)

§ 124b. Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den vom

deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien

4. Abschnitt

Überleitung des Personals

§ 125. Beamtinnen und Beamte des Bundes

§ 126. Vertragsbedienstete des Bundes

§ 127. Lehrlinge des Bundes

§ 128. Neuaufnahmen

§ 129. Haftungen des Bundes

§ 130. Forderungen des Bundes gegenüber den Bediensteten

§ 131. Übergang der Dienst- und Naturalwohnungen

§ 132. Wissenschaftliche (Künstlerische) Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter (in Ausbildung)

§ 133. Personen in einem besonderen Rechtsverhältnis zum Bund

§ 134. Angestellte im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit

§ 135. Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer der Universität

5. Abschnitt

Übertragung von Rechten und Vermögen

§ 136. Nachfolgeeinrichtungen

§ 137. Übergang von Mietrechten an Liegenschaften, Bauwerken und

Räumlichkeiten

§ 138. Rechtsnachfolge bei gemeinsam genutzten Liegenschaften,

Bauwerken und Räumlichkeiten

§ 139. Übertragung der im Eigentum des Bundes stehenden Mobilien

auf die Universitäten

§ 140. Übertragung der im Eigentum teilrechtsfähiger Einrichtungen

der Universitäten und Universitäten der Künste stehenden

Immobilien, Mobilien und Rechte auf die Universitäten

5a. Abschnitt

Vereinigung von Universitäten

§ 140a. Rechtsnachfolge

§ 140b. Übergangsbestimmungen für die Satzung, den Organisations-

und den Entwicklungsplan

§ 140c. Übergang von Mietrechten an Liegenschaften, Bauwerken und

Räumlichkeiten

§ 140d. Überleitung des Personals
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§ 140e. Übergangsbestimmungen für die Interessenvertretung der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

§ 140f. Studienrechtliche Übergangsbestimmungen

§ 140g.

und

§ 140h.

Sonstige Bestimmungen

6. Abschnitt

Budget

§ 141.  

6a. Abschnitt

Zukünftige kapazitätsorientierte, studierendenbezogene

Universitätsfinanzierung

§ 141a. Grundsätze (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 8/2018)

§ 141b. Leistungsvereinbarungen für den Zeitraum 2019 bis 2021

§ 141c. Implementierung der kapazitätsorientierten,

studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung

7. Abschnitt

Inkrafttreten und Vollziehung

§ 142. Verweisungen

§ 143. Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften

§ 144. Vollziehung

In Kraft seit 01.10.2024 bis 31.08.2025

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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